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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

des Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach  
Pflege- und Unterhaltsarbeiten  

an Gewässern II. und III. Ordnung  
 

- - - - - - - - - - -  
 

der Vorschlagslisten für die Wahl der Jugendschöffen  
für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 
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Pflege- und Unterhaltsarbeiten an Gewässern II. und III. 
Ordnung - Pflegeperiode 2023 

 

Der Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach führt von Anfang Juli - Ende 
Oktober die Pflege und Unterhaltsarbeiten an den Gewässern II. und II. Ordnung 
durch. Bezüglich der Durchführung der Unterhaltsarbeiten wird auf die §§ 39, 41 
Wasserhaushaltsgesetz und §§ 34 ff Landeswassergesetz verwiesen. Die Anlieger 
und Hinterlieger der Gewässer haben das Betreten der Grundstücke zur 
Durchführung der Unterhaltsarbeiten zu dulden. 

Ludwigshafen, den 23.06.2023 

 

gez. 
Clemens Körner 
(Verbandsvorsteher) 
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Jugendschöffen; 
Veröffentlichung der Vorschlagslisten für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 
 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Bad Dürkheim hat gem. § 35 
Jugendgerichtsgesetz (JGG) in seiner Sitzung am Mittwoch, 28. Juni 2023, die 
Vorschlagslisten für die Wahl der Jugendschöffen in den Amtsgerichtsbezirken Bad 
Dürkheim, Grünstadt und Neustadt an der Weinstraße für die Geschäftsjahre 2024 bis 
2028 beschlossen. 
 
Die Vorschlagslisten sind gem. § 35 Abs. 3 JGG bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim 
in 67098 Bad Dürkheim, Philipp-Fauth-Straße 11, Information im Foyer, in der Zeit vom 
10. bis 14. Juli 2023, während der üblichen Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht 
ausgelegt. 
 
Gem. § 37 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) können Einsprüche gegen die Listen 
innerhalb einer Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist an, schriftlich oder zu 
Protokoll bei der Kreisverwaltung eingelegt werden. 
 
Bad Dürkheim, 30. Juni 2023 
Kreisverwaltung Bad Dürkheim 
-Kreisjugendamt- 
 
gez. 
 
Hans-Ulrich Ihlenfeld 
Landrat 


